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Beratungsfolge:

Beratung O/N  Datum Gremium

o] 10.12.2012  Gemeindevertretung Ventschow

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Ventschow beschlieRt dem Vorentwurf zur 1. Anderung des
Flachennutzungsplanes und dem Vorentwurf zum Bebauungsplan Nr. 7 ,Biogasanlage
Neperstorf* der Gemeinde Jesendorf zuzustimmen.

Sachverhalt:

Fir die Biogasanlage der GbR Jénk in Neperstorf soll ein B-Plan aufgestellt werden. Um die

Betriebsablaufe zu optimieren soll die bestandsgeschiitzte Biogasanlage erweitert werden.
Die geplanten Erweiterungsabsichten umfassen die Realisierung und den Betrieb eines
weiteren Blockheizkraftwerkes. Zusatzlich wird die Flache fiir ein zusatzliches Garrestlager
vorgehalten

Das Plangebiet ist im Flachennutzungsplan der Gemeinde als sonstiges Sondergebiet mit
der Zweckbestimmung ,Landwirtschaft® ausgewiesen. Um die Planungen in
Ubereinstimmung zu bringen, wurde in gleicher Sitzung die 1. Anderung des F-Planes
beschlossen.

Anlage/n:

Auszug Vorentwurf B-Plan Nr. 7
Auszug Vorentwurf 1. Anderung F-Plan
Auszug Begriindungen

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums

Davon besetzte Mandate

Davon anwesend

Davon Ja- Stimmen

Davon Nein- Stimmen

Davon Stimmenthaltungen

Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V
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SATZUNG DER GEMEINDE JESENDORF UBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 7
"BIOGASANLAGE NEPERSTORF"

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23, September 2004 (BGBL. I. S 2414), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. | 8. 1509) wird nach Beschiussfassung durch die
Gemeindevertretung vom .................... folgende Satzung tber den Bebauungsplan Nr. 7 "Biogasanlage Neperstorf" der Gemeinde Jesendorf, bestehend aus der Planzeichnung (TEIL A} und dem Text (TEIL B) erlassen:

Verfahrensvermerke

1 fe aufgrund des der vom 23,08.2012. Die nﬂsublkme Bekanntmachung d:s
sowie der i i der & erfolgte der der I
Jesendor. Die dffentliche des des Amtes i er{ubw ortsiiblich im Amtlichen
des Amtes Watln dem " Ausgabe . am

2. Die f0r und L
des Landes M/V (LPIG) as

Stelle st geman § 17 des Gesetzes Uber die Raumordnung und Landesplanung
infarmiert worden.

3. Die frGhzeitige L der & nach § 3 Abs. 1 BauGB ist in Form einer dffentiichen Versammiung am 20.09.2012 im
Feuenwehrgeratehaus, Lindenallee in 19417 Jesendorf wiorden. Es wird zur Aulerung und Erbrterung geben.

4. Die von der Planung berChrten Behérden und sonstigen Tragar offentiicher Belange sind nach § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom
... 21 Abgabe einer Stellungnahme aufgefordent worden,

... den Entwurf des mit und zur Ausl

5. Dle Gemeindeverretung hat am ...
bestimmt.

6. Die von der Planung berlihrten Behérden und sonstigen nger offentlicher Betange sind nach § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom
.. Zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden,

7. Der Entwurf des aus der (Teil A} und dem Text (Teil B) sowie die Begrindung, der

der E]nwﬁﬂs- und der Gutachten sowle die haben in

der Zelt vom ...... weeee Walhrend der D im in, nach § 3 Abs. 2 BauGB urrenﬂiun
Die g ist mit dem Hinweis, dass Bodlnloen und Anregungen wahrend der Auslagungsfist ve

jedermann schrifllich oder zur ledemd‘mll vorgebracht werden kdnnen, am .. ... in den Bekanntmachungskdsten des Amln

Neukloster-Warin bekannt gemacht worden.

8. Die g hat die Bedenken und Anregungen der Birger sowie die Stellungnahmen der Trdger
Belange und ... geprift. Das Ergebnis ist mitgeteill worden.

9. Der aus der (Tell A) und nem Te:n (Tell B) wurde am .. von der Gemeindevertretung

als Satzung Die zum wurde mit Beuhllu der Gemeindevertretung

vom .............. gebilfigh.

Oer Bilrgenmolster

Gemoindo Jesendorl, den .. Siegal

10. Der Bestand im des B- Planes am wird als richtig Hinslchtlich
der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkle gilt der Vorbehalt, dass eine Prifung nur grob erfolgte, da die rechtsverbindliche
Liegenschaftskarte (ALK) im MaBstab 1 : 1000 {aus dem urspringlichen MaRstab 1 - 5000 abgeleitel) vorfiagt, Regressanspriiche ktnnen
nicht abgeleitet werdan

Gemeinda Jesendord, den .. Siegal

11. Die der Salzun| ausder F

(Teil A) und dem Text (Teil B), wurde mit Verfligung der unteren
Verwaltungsbehdrde vom . und k A

Offentlich besteliter Vermessungsingenieur

Slegel

12. Die Auflagen wurden erfUllt. Dle Hinwelse sind beachtet.

13. Der ausder F

(Teil A} und dem Text (Tell B}, wird hiermit ausgefertigt.

Dar Brgormeistar

Gemainde Jesandor, don ....... Siegel

14. Die Genehmigung des Bebauungsplans und die Stalle, bei der der Plan auf Dauer wahrend der Dlenststunden von allen
Interessenten eingesehen werden kann und Ober den Inhalt Auskunft ereilt, sind am im den des
Amtes Neukloster-Warin ortsliblich bekannt gemachl worden. In der ist auf die der g von
Werfahrens- und Formvorschriffen und von Mangein der der sich {§ 215 Abs. 2
BauGB, § 5 Abs. 5 KV M-V) sowie die Méglichkeft, Entschidigungsanspriichen geltend machen und das edbschen dieser Anspriiche (§
44 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung ist am ...... ... In Kraft getreten.

Der Birgemelster

Gemainda Jesendarl, den ...... Siegel

TEXT - TEIL B PLANZEICHNUNG TEIL A g
. e M
Planungsrechtliche Festsetzungen gemaR § 9 BauGB Tro, A ] =
/ S/
1.1 Art und MaR der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 BauGB /' /‘ Qie %
1 ~
1.1.1 Das sonstige Sondergebiet Energiegewinnung aus Biomasse (SO EB) dlent gemsi § 11 Absaiz 2 BauNVO ;'/ / Y
der Erichtung und dem Betrieb von Biogaser und A % ()Q 206
Blich der Neb 1 wie Lagerbehdlter und Unterstellhallen sowie deren technische 7~ i %
ErschlieBung. Zuldssig sind ide, Blockhei (BHKW), s 1
Garrestbehélter, abflusslose Sammelgruben, Gebdude sowie Anlagen zur Sepamﬁun Trucknung, £ /
Lagerung, Verarbeitung und Einspeisung von Biogas. o 7
k£ 4
e /
1.1.2 Die festgesetzten Hohen baulicher Anlagen gelten nicht fur ts A wie ine und / g) ’/
Luftungsrohre. Ve S ird
y.
1.1.3 Die maximale Grundfidchenzahl ist fiir das sonstige Sondergebiet Energiegewinnung aus Biomasse / . v /
(SO EB) gem3l § 17 Absatz 1 BauNVO auf 0,50 begrenzt. £ /‘f
B
3
/
v e
1.2 Flidchen und MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur // \ /
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft § 9 Abs. 1 Nr, 20 BauGB i / \\ i
1.21 Die mit A gekennzeichneten Flichen zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist wie folgt zu 7 N /
bepflanzen. Je 100 n? Pllanzfidche sind 2 Hochstdmme der Qualitdt 16/18 der Art Sorbus aucuparia, 15 = 2 7 500
Heister der Qualitat 150/200 der Art Malus sylvestris sowie jeweils 5 Straucher der Arten Rosa tomentosa, N f
Rhamnus catharticus in der Qualitdt 60/100, jeweils 10 Striucher der Arten Rosa canina, Rosa rubiginosa, \\ /
Cornus sanguinea, Corylus avellana in der Qualitat 60/100, 15 Strducher der Art Prunus spinosa und 20 3.00
Striucher der Art Crataegus spec. in der Qualitat 60/100 anzu-pflanzen.
1.2.2 Die mit dem Buchstaben B gekennzeichneten Flichen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von 225 o A/
Boden, Natur und Landschaft ist als Gehdlzfidche 2u erhalten. T - ; /
i
[/ /
'/
Rechtsgrundlagen / y %
= Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der vom 23. 2004 (BGBI, |. S 2414), zuletzt ge&ndert /i /
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. | S. 1509) / 3#8 a
+ Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBI. | $132), zuletzt A /
geandert durch Art. 3 Investitionserleichterungs- und WohnbaulandG v, 22.04.1993 (BGBI. | 8. 486) Q?Y fi /
& {
= Planzeichenverordnung (PlanZV 90} i. d. F. vom 18, Dezember 1990 (BGBI. 1991 | 8. 58), zuletzt geandert durch 225 / '
Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBLI. | S, 1508) T ,'
/ /
« Kommunalverfassung flr das Land - KV M-V)in der Fassung der "' o
Bekanntmachung vom 13. Juli 2011(GVOBI. M-V 2011, 8. 777)
Gemarkung Neperstorf k, /
+ Landesplanungsgesetz (LPIG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5, Mai 1998 (GVOBL. M-V S. 503), zuletzt gedndert Flur 1 /
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Mal 2011 (GVOBI. M-V S, 323, 324) \ ‘ /
+  Geselz iber und L B - BNatSchG) vom 29. Juli 2008, BGBI. | /
§. 2542, in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Marz 2010, zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom J
06.022012 1 148 /
+ Geselz des Landes zur des 215
(Natursch G M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.02.2010 (GVOBI. M-V S.
66), zuletzt geandert durch Artikel 14 des Gesetzes vem 12, Jull 2010 (GVOBI. M-V 8. 383, 385)
. der in der aktuellen Fassung
% AN
. 377
Geltungsbereich oJ.QQ
Der | des Bebauur ist im Plan im Mafstab 1:500 dargestellt und belauft sich auf eine
Fldche von 1,9 ha. Er erstreckt sich im Aufenbereich auf Teilfidchen der Flursticke 201, 204, 205, 224, 225/1 und das
Flurstick 37711, der Flur 1 in der Gemarkung Neperstorf. qu
Das Bebauungsplangebiet befindet sich sudwestlich der Ortslage Neperstorf und wird wie folgt begrenzt: ’\Q'
Plangrundlage
e im Norden durch das elner Ti (Teilfiachen der Flursticke 201, 204, 224, 22511, 377/1 s  Lageplan Biogasanlage Nepersdorf* der MT Energie GmbH & Co. KG \
und das Flurstlick 376/1 der Flur 1 in der Gemarkung Neperstorf) (Projektnurmer 1078), Stand 03.12.2010
= im Sldosten durch einen Wirschaftsweg (Flurstick 376/2 der Flur 1 in der Gemarkung Neperstorf)
® im Sdden und Westen durch landwirtschaftiiche Nutzfigchen (Flursticke 224 teilw. und 2252 der Flur 1 in der 4.
IS vl e MaRstab: 1 : 500 \
0 25 50 75m AN
Planzeichenerklidrung

Hinweise

+ Die Bestimmungen des Gesetzes Uber Gesetz (ber das amtiiche
{Geoinformations- und Vermessungsgesetz - GeoVermG M-V)1 vom 16. Dezember 2010 (GVOBI M V 2010, 8. 713) ist
zu beachten.

s Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich diverse geodatische Aufnahmepunkte, deren Erhalt gesichert werden
muss. Diese F sind mit \ im Sinne des § 26 des Gesetzes (ber das amtliche
Geoinformations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und Vermessungsgesetz - GeoVermG M-V) vom 16.
Dezember 2010 (GVOBI. M-V S, 713), gekennzeichnet. Festpunkte dirfen nur von den in § 5 Absatz 2 GecVermG M-V
genannten Stellen eingebracht, in ihrer Lage ver&ndert oder entfernt werden. Der Trager bzw. der Ausfiihrende von
BaumaRnahmen ist verpflichtet zu prifen, ob eine solche Gefahrdung besteht.

Er muss dies rechizeitig, jedoch mindestens zwei Monate vor Beginn der MaBnahmen ver Ort der unteren Vermessungs-
und Geoinformationsbehérde mitteilen.®

e Wenn wiahrend der Erdarbeiten Funde oder aufféllige Bodenverfarbungen entdeckt werden, }st geman § 11 DschG M - V

(GVBL M -V Nr. 1 vom 14,0198, S. 12 ff) die untere Dy de zu und der Fund und die
Fur bis zum des L filr B oder dessen Vertreler in unverandertem
Zustand zu erhalten. Verantwortlich hierfar sind der Emdacltar der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentimer sowie
zufallige Zeugen, die den Wert des Fundes Die erlischt 5 ge nach Zugang der Anzeige.

+  Die Satzung des Beb: pl enthalt Festsetzy zu &rilichen Vorschriften gemaR § 86 LBauO M-V.

1. Verordnung Gber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und die Dar

1. Art der baulichen Nutzung

sonstiges Sondergebiet
Energiegewinnung aus Biomasse

2, Baugrenzen

PR Baugrenze

3. Verkehrsflichen
E] private StraRenverkehrsfldchen
o Ein- und Ausfahrt

4,F N Manah und Flidchen filr
MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

m Umgrenzung von Fldchen fir MaBnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung ven Natur und Landschaft

AlB Bezug zu textlichen Festsetzungen Nr. 1.2.1 und 1.2.2

g des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV vom 18,12,1990, zulstzt gedndert durch Art. 2 G v 22.07 2011 | 15089)

(§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

(59 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

(§9 Abs. 1 Nr. 20 BauGE)

5. Griinflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

private Grinfidchen

6. Sonstige Planzeichen

:' Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs

Il Darstellung ohne Normcharakter

{§9 Abs. 7 BauGB)

vorh. bauliche Anlagen

vorh. Verkehrsfiachen

vorh. Béschung

-a00 vorh. Hhe in Meter Uber HN 76
10.00

-}—_,p BemaBung in Meter

— 167 Kataster

Ubersichtskarte Masstab ohne
DTK 10 aus dem Digitalen Basis-L (ATKIS-Basis-DLM),

des Amtlichen
2012

Gemeinde
Jesendorf

Bebauungsplan Nr. 7
"Biogasanlage Neperstorf"

Enteurtebrortatung:

BAUKONZEPT NEUBRANDENBURG GmbH

/ Gerstenstralie 9 Fon (0395) 4255 810

Verfahrensstand: Vorentwurf
NZEPT 17034 Neubrandenburg Fax (0395) 42 22 909
RApIONE hdg www i Oktober 2012




Seite | 8

5; Beschaffenheit des Plangebietes

5.1 Ausgangssituation

Die gegenwadrtige Nutzung der Fldachen innerhalb des Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes stellt sich wie folgt dar:

Das Plangebiet befindet sich in slidwestlicher Randlage der Ortschaft Neper-
storf. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst das Betriebsgelénde
einer bestehenden Biogasanlage im AuBenbereich, angrenzend an das Be-
triebsgeldande einer bestandsgeschitzten Tierhaltungsanlage.

Neben den bereits bestehenden Anlagenteilen der Biogasanlage bestimmen

landwirtschaftliche Zweckbauten, Siloflachen, befestigte Verkehrsflachen c:‘

intensiv genutzte Landwirtschaftsflachen den Planungsraum und seine Umge-
bung.

Eine Siedlungshecke aus heimischen Gehélzen verlduft norddstlich durch das
Plangebiet und trennt die baulichen Anlagenteile der Biogasproduktion von der
Silagelagerflache.

Eine Teilflache im Westen des Bebauungsplangebietes wird derzeit als Griin-
land genutzt. Hier besteht weiter ein anthropogen geschaffenes Regenrick-
haltebecken.

Das Plangebiet wird von einem Betonplattenweg in Nord-Sid-Ausrichtung
durchzogen. Er wird beidseitig von jungen Baumen gesdaumt.

Der lUiberwiegende Flachenanteil der derzeit unversiegelten Fladchen im Plange-
biet wird als landwirtschaftliches Betriebsgeldande genutzt und unterliegt einer
regelmdBigen Befahrung mit schweren landwirtschaftlichen Maschinen oder
dient zeitweise als Lagerflache.

Das Gelande liegt durchschnittlich auf einer Héhe von 40 m U HN. In Richtung
Norden steigt das Geldnde auf bis zu 45 m (i HN an und fallt in Richtung Siiden
auf 35 m U HN ab. Die Reliefunterschiede von bis zu 10,00 m sind auf glaziale
Formungsprozesse und unterschiedliche anthropogene Uberpriagungen zuriick-

zuftihren. .

Die nachstgelegene Wohnbebauung befindet sich nordéstlich des Biogasanla-
genstandortes.

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine nach § 20 des Naturschutzaus-
fihrungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG M-V) gesetzlich ge-
schiitzte Biotope.

Begrindung zum
Bebauungsplan Nr. 7 ,Biogasanlage Neperstorf®
der Gemeinde Jesendorf

Bearbeitungsstand: Oktober 2012

Oberflaichengewdsser sind innerhalb des Plangebietes nicht vorhanden.

Trinkwasserfassungen oder Wasserschutzgebiete werden nach derzeiti-
gem Kenntnisstand nicht berthrt.

Im Geltungsbereich befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine Alt-
lastverdachtsflichen, die im Kataster des Landkreises Nordwestmecklenburg
erfasst sind.

6. Inhalt des Bebauungsplanes

6.1 Stddtebauliches Konzept

Aufgabe des Bebauungsplanes ist es, eine stddtebauliche Ordnung gemas den
in § 1 Abs. 3 und 5 BauGB aufgeflhrten Planungsleitsdtzen zu gewihrieisten.
Im Sinne einer baulichen Verdichtung, zur Gewé&hrleistung einer stidtebauli-
chen Entwicklung und Ordnung sowie zur gestalterischen Einflussnahme ist es
erforderlich, diese Anspriiche Uber eine Bebauungsplanung festzuschreiben.

Ziel des Bebauungsplanes ist es, fiir das Gebiet der bestehenden Biogasanlage
durch Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes ,Energiegewinnung aus Bio-
masse” angemessene Erweiterungsméglichkeiten planungsrechtlich zu ermégli-
chen und zu sichern.

Die Quantitat der derzeit zur Verfigung stehenden Inputstoffe erméglicht dem
Betreiber weit iber die Kapazitdtsobergrenze hinaus die Produktion von
elektrischer und thermischer Energie aus Biomasse.

Der Betreiber plant nunmehr eine Leistungserhéhung der vorhandenen Biogas-
anlage. Die Optimierung bestehender Betriebsabldufe des Tierhaltungs- und
Biogasbetriebes soll im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens mit Umweltpri-
fung erméglicht werden, wobei durch die Planungshoheit der Gemeinde Jesen-
dorf samtliche Umweltauswirkungen gepriift und insbesondere negative Ein-
flisse und Auswirkungen im Interesse einer geordneten stidtebaulichen Ent-
wicklung unterbunden werden k&nnen.

Zum Schutz des Landschaftsbildes wird das Vorhaben in Verbindung mit den
AusgleichsmaBnahmen eingegrint.

Begriindung zum 5 P
Bebauungsplan Nr. 7 ,Biogasanlage Neperstorf vu
der Gemeinde Jesendorf

Bearbeitungsstand: Oktober 2012 mﬁc%.ﬂ.zhmqﬂ
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6.2 Art und MaB der baulichen Nutzung

Am Vorhabenstandort besteht bereits eine Biogasanlage mit einem Fermenter,
einem Garrestlager, einem Nachgdrer, einem Blockheizkraftwerk (BHKW), ei-
nem Pumpenraum, einer Notfackel, einer Silagelagerflache sowie den erforder-
lichen Verkehrswegen und ErschlieBungen.

Die vorhandenen Biogasanlagenteile haben zusammengefasst eine Grundfldche
von 1.785 m2. Weiterhin bestehen Verkehrsflachen in Asphaltbauweise in ei-
nem Gesamtumfang von 1.792 m2. Die Siloanlage zur Lagerung der Inputstof-
fe flur die Biogasanlage umfasst eine Gesamtflache von 2.818 m2. Somit be-
steht im Plangebiet eine Versiegelung von insgesamt 6.395 m?2.

Auf dem Betriebsgeldnde der Biogasanlage soll nach derzeitigen _u_m::_._umm_u.

sichten ein weiteres Blockheizkraftwerk errichtet werden. Um einer wirtschaft-
lichen Entwicklung der Anlage in Zukunft nicht entgegen zustehen, wird eine
Flache fir ein zusatzliches Garrestiager vorgehalten.

Mit Hilfe der Baugrenzen wurden innerhalb der Planzeichnung Teil A die Teile
des Vorhabengrundstiickes festgesetzt, auf denen das zuldssige MaB der bauli-
chen Nutzung realisiert werden soll.

Im Interesse einer geordneten stadtebaulichen Entwickiung und der Reduzie-
rung der erforderlichen Eingriffe auf ein unbedingt notwendiges MaB wurden
die Grundflachen der bestehenden baulichen Anlagen, Verkehrswege sowie
Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVQO ermittelt und die Grundflachenzahl
(GRZ) auf 0,50 begrenzt.

Zur Zahl der Vollgeschosse (Z) sind keine Festsetzungen erforderlich, weil die
Hoéhe baulicher Anlagen (H) in Metern lUber HN zur Bestimmung des MaBes der
baulichen Nutzung, insbesondere zur Vermeidung von unnétigen Beeintrachti-
gungen des Orts- und Landschaftsbildes innerhalb der Planzeichnung Teil A
festgesetzt wird.

Weitere mogliche Festsetzungen zum MaB der baulichen Nutzung sind nicht
Gegenstand der Regelungsabsicht der Gemeinde Jesendorf.

Begriindung zum
Bebauungsplan Nr. 7 ,Biogasanlage Neperstorf*
der Gemeinde Jesendorf

Bearbeitungsstand: Oktober 2012 m.}a_mmu.z.Nm.vH

T

Ty Sy

Seite | 11

Folgende textliche Festsetzungen wurden getroffen:

1. Das sonstige Sondergebiet Energiegewinnung aus Biomasse (SO EB)
dient gemaB § 11 Absatz 2 BauNVO der Errichtung und dem Betrieb
von Biogaserzeugungs-, aufbereitungs- und -einspeisungsanlagen ein-
schlieBlich der Nebenanlagen wie Lagerbehdlter und Unterstellhalien
sowie deren technische ErschlieBung. Zulassig sind Annahmegebdude,
Blockheizkraftwerke (BHKW), Fermenter, Nachgarer, Garrestbehalter,
abflusslose Sammelgruben, Gebdude sowie Anlagen zur Separation,
Trocknung, Lagerung, Verarbeitung und Einspeisung von Biogas.

2. Die festgesetzten Hohen baulicher Anlagen gelten nicht fiir technische
Aufbauten wie Schornsteine und Liftungsrohre.

3. Die maximale Grundflachenzahl ist fiir das sonstige Sondergebiet
Energiegewinnung aus Biomasse (SO EB) gemafB § 17 Absatz 1 BauN-
VO auf 0,50 begrenzt.

6.3 MaBnahmen und Flachen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft

Alle nicht bebaubaren Freiflichen innerhalb des Geltungsbereiches, die fir
Pflanzungen oder anderen MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft vorgesehen sind, werden in der
Planzeichnung Teil A als private Griinflache festgesetzt.

Gesetzlich geschitzte Biotope sowie Flachen mit einem besonderen Schutzan-
spruch zur Erhaltung oder Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind
im Geltungsbereich des Bebauungsplans der Biogasanlage nicht verhanden.

Die MaBnahmefliche B betrifft die Siedlungshecke aus heimischen Gehdlzen,
welche bereits als Bestandshecke durch das Plangebiet veriduft.

Folgende Festsetzungen wurden dazu getroffen:

1. Die mit dem Buchstaben B gekennzeichneten Flachen zum Schutz, zur
Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist als Gehélz-
flache zu erhalten,

Begriindung zum
Bebauungsplan Nr. 7 ,Biogasaniage Neperstorf®
der Gemeinde Jesendorf

Bearbeitungsstand: Oktober 2012 mbCXOZNmuu._.
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6.4 Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen

Alle zur Bearbeitung vorhersehbaren und méglichen Eingriffe in Natur und
Landschaft (gemdB § 15 Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG) werden entspre-
chend den Hinweisen zum Vollzug der Eingriffsregelung in Mecklenburg-
Vorpemmern erfasst und bewertet. Details der Kompensationsplanung sind der
Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung als gesonderter Teil der Begrindung zu
entnehmen.

In der Ausgleichsbilanz (Stand 22.09.2010) zur Errichtung der bereits beste-
henden Biogasanlage wurden die erforderlichen AusgleichsmaBnahmen ermit-
telt. Innerhalb des Plangebietes ist hierzu eine Gehélzpflanzung aus einheimi-
schen und standortgerechten Gehdlzen im Umfang von 610 m2 zu realisieren.

Diese AusgleichsmaBnahme wird mit der vorliegenden Planung im mcazmm:_i.

chen und sidlichen Bereich als Eingriinung in das Planungskonzept integriert.

Entsprechend soll die innerhalb des Plangebietes ausgewiesene MaBnahmeflé-
che A auf einer Flache von 1.099,10 m2 mit heimischen Gehdlzen bepflanzt
werden.

Folgende Festsetzungen wurden dazu getroffen:

1. Die mit A gekennzeichneten Fldachen zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft ist wie folgt zu bepflanzen. Je 100 m?2 Pflanzfldche sind 2
Hochstamme der Qualitat 16/18 der Art Sorbus aucuparia, 15 Heister
der Qualitdt 150/200 der Art Malus sylvestris sowie jeweils 5 Straucher
der Arten Rosa tomentosa, Rhamnus catharticus in der Qualitdt 60/100,
jeweils 10 Straucher der Arten Rosa canina, Rosa rubigincsa, Cornus
sanguinea, Corylus avellana in der Qualitat 60/100, 15 Strducher der Art
Prunus spinosa und 20 Straucher der Art Crataegus spec. in der Qualitat
60/100 anzupflanzen.

6.5 Umweltpriifung

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist im Verfahren der Aufstellung des Bauleitplanes m_sm.

Umweltprifung durchzufiihren.

Nach der frihzeitigen Beteiligung der Behorden und sonstiger Trager &ffentli-
cher Belange gemaB § 4 Absatz 1 BauGB und einer entsprechenden Abstim-
mung des Umfangs und Detaillierungsgrades der Umweltpriifung nach § 2 Ab-
satz 4 BauGB erfolgt die Darstellung der Ergebnisse im Umweltbericht.

Begrindung zum
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Die bestehende Nutzung des sonstigen Sondergebietes und die geplanten Er-
weiterungen dienen der alternativen Energiegewinnung.

Geplant sind die Errichtung und der Betrieb eines weiteren Blockheizkraftwer-
kes, sowie ein Gé&rrestiager und die damit verbundene Neuversiegelungen auf
dem Betriebsgeldnde.

Durch die Umweltpriifung kénnen vorhersehbare erhebliche Beeintréchtigun-
gen der Umwelt sowie deren Wechselwirkungen ermittelt werden.

Das Vorhaben wird deshalb eingehend auf seine Wirkungen auf die Schutzgi-
ter nach § 2a BauGB untersucht. Aufgrund der Standortsituation und mégli-
cher Umweltwirkungen des Vorhabens wurde insbesondere fiir die Schutzgiiter
Mensch/Siedlung, Klima/Luft, Geologie/Boden, Tiere und Pflanzen sowie Land-
schaft und Wasser ein erhdhter Untersuchungsbedarf festgestellt.

Flr die Biogasanlage ist die Austrittshéhe der Emissionen mit weniger als 20 m
Uber Oberkante Geldnde maBgebend. Folglich wurde der Untersuchungsra-
dius auf 1.000 m festgelegt.

6.6 Verkehrskonzept

Die Zuwegung und ErschlieBung des Geltungsbereiches erfolgen uber die vor-
handene Zufahrt des bestehenden Betriebsgelédndes der Biogas Nepersdorf
GmbH & Co. KG. Mit der Erweiterung der Biogasanlage ist keine wesentlichen
Erhéhung der Substratmengen verbunden, sondern nur eine Ergdnzung durch
Verwertung von Futterresten und Mist aus der benachbarten Tierhalteanlage.
Das Verkehrsaufkommen ist also im Wesentlichen durch die derzeitige Nutzung
vorgepragt.

Die Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes zur Energiegewinnung aus Bi-
omasse zieht ein Verkehrsaufkommen nach sich, das auch ohne die geplante
Erweiterung im landlichen Raum mit Ackerbau und Grinlandbewirtschaftung
sowie Tierhaltung nicht zu vermeiden ist.

Die mit dem Transport der In- und Qutputstoffe verbundene Frequentierung
6ffentlicher StraBen und Wege tragt nicht Uber das fiir durch allgemeine Nut-
zungen Ubliche MaB zum VerschleiB von &ffentlichen StraBen und Wegen bei,
denn die Widmung als 6ffentlicher Verkehrsweg schlieBt allgemein auch die
Nutzung durch landwirtschaftliche Fahrzeuge ein.

Begriindung zum
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7. Immissionsschutz

Immissionswirkungen aus Geruch und Schall wurden beziiglich der Schutzgiter
Mensch und Luft in Verbindung mit der ndchstgelegenen Wohnbebauung be-
reits im Genehmigungsverfahren der bestehenden Biogasanlage betrachtet und
bewertet. Entsprechend scllen die Ergebnisse in die Umweltpriifung eingebun-
den werden.

Als Grundlage fur eine sachgerechte Beurteilung von zu erwartenden Immissi-
onswirkungen werden im Rahmen der Umweltprifung bestehende Fachgutach-
ten des BImSch-Genehmigungsverfahrens beriicksichtigt.

Sollten einzelne innerhalb des Geltungsbereiches geplante Anlagen oder Anla-
genteile die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (iberschreiten, ist eincg.
Genehmigung nach BImSchG nicht méglich. .

8. Wirtschaftliche Infrastruktur
8.1 Energie-, Wasserver- und -entsorgung

Die Biogasanlage des Sondergebietes Energiegewinnung aus Biomasse erzeugt
sowohl elektrische als auch thermische Energie. Der Strom soll in das Netz des
ortlichen Versorgers eingespeist werden.

Die Anlage verzichtet auf die Umsetzung fossiler Energietrdger zu Gunsten der
Erzeugung von Energie aus nachwachsenden Rohstoffen.

Zum Betrieb der Biogasanlage ist die Nutzung von Wasser sehr gering, da der
Prozess selbst kein Fremdwasser benoétigt. Zur Aktivierung der biologischen
Aktivitaten werden ausschlieBlich flussige Garruckstdnde oder Gille genutzt.

Die Einleitung von Abwasser in Grund- oder Oberflichengew&sser ist nicht ge-
plant.

Die geplante Ausbringung von Garresten unterliegt der Sorgfaltspflicht des Be-
treibers und der sachgerechten Anwendung der Gérriickstdnde als Diingemittel
unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Diingegesetzes (DiingG). .

Begriindung zum
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8.2 Gewdsser
Der Geltungsbereich liegt nicht in einer Trinkwasserschutzzone.

Innerhalb des m.m:c:om_umﬂmmn:m befinden sich keine Oberflachengewésser oder
verrohrte Gewasser II. Ordnung.

Anfallendes Niederschlagswasser ist, soweit eine Verunreinigung des Grund-
wassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange nicht entgegenstehen, zu
versickern. Die Einleitung von gesammelt abflieBendem Niederschlagswasser
von bebauten und befestigten Flachen in die Vorflut oder das Grundwasser be-
darf der wasserbehdrdlichen Erlaubnis.

Mit landwirtschaftlichen Abprodukten verunreinigtes Niederschlagswasser und
Garriickstande sind zu sammeln und landwirtschaftiich zu verwerten. Voraus-
setzung dafir ist allerdings, dass die zur Dingung verwerteten Garrlckstande
sachgerecht angewendet werden,

Zudem ist nachzuweisen, dass die Gesundheit von Menschen und Haustieren
nicht geschadigt wird, der Naturhaushalt nicht geféhrdet wird und die Garrick-
stande in der Lage sind, als organische Diingemittel das Wachstum von Pflan-
zen wesentlich zu férdern.

Anlagen zum Lagern und Abfillen von Silage, Silagesickersaft und Géarsubstrat
missen so beschaffen und so eingebaut sein, aufgestellt, unterhalten und be-
trieben werden, dass der bestmdgliche Schutz der Gewdsser vor Verunreini-
gung oder sonstiger nachteiliger Veranderung ihrer Eigenschaften erreicht wird
(§ 36 WHG). Eine erhebliche Beeintrachtigung der Qualitdt des Wassers durch
Stoffeintrage ist dann nicht zu erwarten.

Insbesondere ist die Anlage 3 der Verordnung lGber Anlagen zum Umgang mit
wassergefdhrdenden Stoffen (VAwS) zu beachten. Eine erhebliche Beeintrdch-
tigung der Qualitat des Wassers durch Stoffeintrage ist dann nicht zu erwar-
ten.

8.3 Telekommunikation

Einrichtungen und Anlagen der Telekommunikation sind im Plangebiet nach
derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden.

Begriindung zum
Bebauungsplan Nr. 7 ,Biogasanlage Neperstorf* :
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1. ANDERUNG DES FLACHENNUTZUNG

Mafstab: 1 : 2.500

Als Grundlage fiir die Darstellung der Planzeichnung dient ein Ausschnitt der analogen Planzeichnung des wirksamen
Flachennutzungsplans der Gemeinde Neperstorf in der Fassung der Feststellung vom 2012.
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Planzeichenerkldrung
1. Art der baulichen Nutzung

=5 sonstiges Sondergebiet (§ 5 Abs. 2 Nr, 1 BauGB)
Zweckbestimmung: Energiegewinnung aus Biomasse und § 11 Abs. 2 BauNVO)

2. Sonstige Planzeichen

:1 Grenze des Geltungsbereichs
der 1. Anderung des Flachennutzungsplans
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2.2 Geltungsbereich

Mit der 1. Anderung des Flachennutzungsplans werden die Flurstiicke 201,
204, 205, 224 (teilweise), 225/1 (teilweise) und 377/1 (teilweise) der Flur 1
in der Gemarkung Nepersdorf betrachtet. Der rdumliche Geltungsbereich be-
lduft sich auf eine Flache von etwa 1,9 ha.

Die verbleibenden Flachen des wirksamen Fldchennutzungsplanes der Ge-
meinde Jesendorf unterliegen keinen Verdnderungen.

2.3 Planungsbindungen

Ziele der Raumordnung sind gem&B § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG verbindliche <c:m_m..

ben in Form von rdumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren vom
Tréager der Raumordnung abschlieBend abgewogenen textlichen oder zeichne-
rischen Festlegungen in Raumordnungspldnen zur Entwicklung, Ordnung und
Sicherung des Raums. Flr gemeindliche Bauleitplanverfahren besteht eine An-
passungspflicht.

mm_. den Grundsatzen der Raumordnung handelt es sich hingegen gemédB § 3
Abs. 1 Nr. 3 ROG um Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des
Raums als Vorgaben fiir nachfolgende Abw&gungs- oder Ermessensentschei-
dungen. Fiir nachgeordnete Bauleitplanverfahren besteht eine Beriicksichti-
gungspflicht.

Fiir Planungen und MaBnahmen der Gemeinde Jesendorf ergeben sich die Zie-
le, Grundsédtze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus folgenden
Rechtsgrundlagen:

¢ Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008 (BGBI. 1 S. 2986)

¢ Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V)
vom 30.05.2005 (GVOBI. M-V 2005, S. 308)

+ Regionales Raumentwicklungsprogramm fir die Region Westmecklen-

burg (RREP WM) vom 31.08.2011 (GS Meckl.-Vorp. GI. Nr. 230-1-16) .

Das Gesetz lber das Landesraumentwicklungsprogramm des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern enthélt in den Zielen der Raumordnung keine Regelungen
zum Einsatz erneuerbarer Energien zur Sicherstellung einer umweltschonen-
den Energieversorgung.

Begriindung zur 1. Anderung des Flachennutzungsplanes L
der Gemeinde Jesendorf ,
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Ziffer 6 ,Einzelfachliche Grundsdtze" enthélt ein eindeutiges Bekenntnis fir
die Stérkung der erneuerbaren Energien:

»~6.4.6 Der weiteren Reduzierung von Treibhausgasemissionen ist,
soweit es wirtschaftlich vertretbar ist, durch eine komplexe
Berticksichtigung von MaBnahmen
- zur Energieeinsparung,

- der Erhéhung der Energieeffizienz,

- der ErschlieBung vorhandener Wérmepotenziale
- der Nutzung regenerativer Energietrdger und

- der Verringerung verkehrsbedingter Emissionen
Rechnung zu tragen"

»6.4.7 Voraussetzungen fir den weiteren Ausbau regenerativer
Energietrager und der Vorbehandlung bzw. energetischen
Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen und Abféllen sollen
an geeigneten Standorten geschaffen werden."
Die Erweiterung einer bestehenden Biogasanlage angrenzend zu einer Tierhal-
tungsanlage widerspricht nicht den genannten Grundsétzen des Landesraum-
entwicklungsprogrammes.

In der Grundkarte zur rdumlichen Entwicklung des RREP WM ist der Planungs-
raum als Tourismusraum/Tourismusentwicklungsraum dargestellt.

In den Tourismusentwicklungsrdumen sollen die Voraussetzungen fiir die tou-
ristische Entwicklung stdrker genutzt und zusé&tzliche Angebote geschaffen
werden (RREP WM 3.1.3 Nr. 3).

Das Plangebiet wurde einer bestehenden Biogasanlage und einer Tierhaltungs-
anlage zugeordnet. Flachen mit einer Bedeutung fir die Tourismusentwicklung
werden nicht in Anspruch genommen,

GemaB dem Grundsatz 6.5 Nr. 1 des RREP WM sollen in der Planungsregion
die Anlagen und Netze der Energieversorgung sicher, kostengiinstig sowie
umwelt- und sozialvertrdglich erhalten und bedarfsgerecht auch im Sinne de-
zentraler Erzeugung weiter ausgebaut werden. Der Anteil erneuerbarer Ener-
gien soll u. a. durch die Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen und Biogas
deutlich erhéht werden.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 7 ,Biogasanlage Nepersdorf"
umfasst einen Teil des urspriinglich gemaB dem Flachennutzungsplan der Ge-
meinde Jesendorf ausgewiesenen Sondergebietes Landwirtschaft. Die verblei-
benden, flur die Tierhaltung vorgesehenen Fldchen grenzen siidwestlich und
Gstlich an den nunmehr fiir die Energiegewinnung vorgesehenen Bereich an.

Begriindung zur 1. Anderung des Flachennutzungsplanes
der Gemeinde Jesendorf
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Ein rdumlicher Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Nutzung ist somit
gegeben.

Die Lieferung der erforderlichen Inputstoffe ist vertraglich gesichert. Damit ist
ein funktionaler Zusammenhang gegeben und die Biogasanlagen sind in einen
regionalen Wirtschaftskreislauf integriert und folglich wird die regionale Wert-
schiépfungskette geférdert.

3 Entwicklungsziele der Flaichennutzungsianderung

Ziel der 1. Anderung des FNP der Gemeinde Jesendorf ist die Sicherung von
Flachen zur Gewinnung von erneuerbaren Energien mit ausreichendem Ab-

stand zu Wohngebieten und guter Anbindung ans regionale Verkehrsnetz _.

Verbindung mit der vorliegenden verbindlichen Bauleitplanung.

Uber das Bauleitplanverfahren soll die am Vorhabenstandort bestehende Bio-
gasanlage planungsrechtlich abgesichert und eine Erweiterung ermdglicht
werden. Fir die effektive Nutzung der Biogasanlage soll ein zweites Blockheiz-
kraftwerk (BHKW) errichtet werden, um die gewiinschte Leistungserhdhung
realisieren zu konnen. Die Quantitat der derzeit zur Verfiigung stehenden In-
putstoffe ermdéglicht dem Betreiber weit liber die Kapazitatsobergrenze hinaus
die Produktion von elektrischer und thermischer Energie aus Biomasse.

Fir die bestehende Biogasanlage sind ggf. ergédnzende Anlagenteile geplant,
die im Bauleitplanverfahren gesichert werden sollen. Hierflr wird beispielswei-
se eine Flache fir ein weiteres Gérproduktlager bertcksichtigt und fur eine
zukiinftige Entwicklung in die Planung integriert.

Die Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung
,Energiegewinnung aus Biomasse" schafft Synergien zwischen vorhandenen
landwirtschaftlichen Nutzflachen und der bestehenden Tierhaltungsanlage im
Umfeld des Planungsraumes.

Begriindung zur 1. Anderung des Fldchennutzungsplanes
der Gemeinde Jesendorf
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4. Auswirkungen der Flichennutzungsdnderung

Zu beriicksichtigen ist, dass im Anderungsbereich die Biogasanlage bereits
privilegiert gem&B § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB errichtet wurde. i

Die geplante Sondergebietsausweisung dient der planungsrechtlichen Absiche-
rung des baulichen Bestands und der Méglichkeit der Erweiterung.

Hierbei besteht die Mdéglichkeit, die schwerpunktmaBige Ermittlung bestimm-
ter Umweltauswirkungen einer nachfolgenden Planungsebene zuzuordnen.

Entsprechend werden die Belange der Umwelt gemaB § 2 Absatz 4 Satz 1
BauGB innerhalb der Umweltpriifung gepruft.

Die erheblichen vorhersehbaren Umweltauswirkungen werden im Rahmen des
im Parallelverfahren vorliegenden Bebauungsplans mit den entsprechenden
Gutachten aus dem Genehmigungsverfahren der bestehenden Biogasanlagen-
deta rt geprift.

Eine angemessene und abschlieBende Konfliktbewdltigung ist auf der Ebene
der Flachennutzungsplanung nicht zweckmaBig. Insbesondere eine Vertiefung
der Ergebnisse beispielsweise im Hinblick auf die genaue raumliche Verteilung
der Umweltauswirkungen kann durch entsprechende Arbeitsteilung zwischen
den verschiedenen Ebenen eines mehrstufigen Planungssystems bis auf die
Ebene des Bebauungsplans sowie des nachfolgenden Zulassungsverfahrens
delegiert werden.

Die 1. Anderung des Flichennutzungsplans unterstiitzt die Diversifizierung
der Landwirtschaft nachhaltig und sorgt mit der ErschlieBung neuer Geschaéfts-
felder fiir eine indirekte Kompensation des landwirtschaftlichen Produktions-
ausfalls. Die Verwertung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse
wird damit langfristig stabilisiert.

Ein Einfluss auf die Entwicklung von Wohnbaufldchen, Fldchen des Gemeinbe-
darfs, Grinfldchen und -maBnahmen bzw. auf die soziale Infrastruktur im
Gemeindegebiet ist in Verbindung mit der 1. Anderung des FNP nicht zu er-
warten.

Im Zusammenhang mit der 1. Anderung des Flichennutzungsplanes entstehen
fir die Gemeinde Jesendorf keine negativen finanziellen Auswirkungen, samt-
liche Planungskosten iibernimmt der Investor. Er verpflichtet sich darliber
hinaus auch zur Ubernahme der Ausgleichs- und ArtenschutzmaBnahmen im
Rahmen des stadtebaulichen Vertrages zum Bebauungsplan Nr. 7 ,Biogasanla-
ge Neperstorf®.

Begriindung zur 1. Anderung des Fldchennutzungsplanes = «@v
der Gemeinde Jesendorf E&N &%
.

Bearbeitungsstand: Oktober 2012 o
BAUKONZEPT



	Vorlage
	Anlage  1 Auszug Vorentwurf B-Plan Nr. 7
	Anlage  2 Auszug Begründung Vorentwurf B-Plan S. 8-9
	Anlage  3 Auszug Begründung Vorentwurf B-Plan S. 10-11
	Anlage  4 Auszug Begründung Vorentwurf S. 12-13
	Anlage  5 Auszug Begründung Vorentwurf S. 14-15
	Anlage  6 Auszug Vorentwurf 1. Änderung F-Plan
	Anlage  7 Auszug Vorentwurf 1. Änderung F-Plan S. 4-5
	Anlage  8 Auszug Vorentwurf 1. Änderung F-Plan S.6-7

